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VERWALTUNGSGERICHT WIESBADEN 

 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsstreitverfahren  

 

Eurocycle GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer, 

Mergenthaler Allee 10-12, 65760 Eschborn, 

Klägerin, 

bevollmächtigt: 

Rechtsanwalt Dr. Eduard Penner, 

Friedrich-Ebert-Straße 105, 35039 Marburg, 

- Eurocycle ./. Wiesbaden - 

 

gegen 

 

Landeshauptstadt Wiesbaden,  

vertreten durch den Magistrat, - Rechtsamt -, 

Wilhelmstraße 32, 65183 Wiesbaden, 

- 3403 es - 

Beklagte, 

 

wegen Straßen- und Wegerecht (ohne Enteignungsrecht sowie Eisenbahn-, Klein-

bahn-, Bergbahn- und Wasserstraßenrecht) einschl. Sondernutzungsgebüh-

ren nach den Straßengesetzen 

rs3002
Eingangsstempel

gs3403
Textfeld
Rechtskräftig seit 28.02.2023
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hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden - 7. Kammer - durch  

 

den Vizepräsidenten des VG Dr. Göbel-Zimmermann, 

Richter Reinhold, 

Richterin am VG Dill 

 

am 20. Januar 2023 beschlossen: 

 

Der Streitwert wird endgültig auf 3.500 EUR festgesetzt. 

 

 

Gründe 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG in Verbindung mit der Empfehlung 

unter Nr. 43.1 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Fassung 

der am 31. Mai / 1. Juni 2012 und am 18. Juli 2013 beschlossenen Änderungen (Kata-

log abrufbar unter http://www.bverwg.de/informationen/streitwertkatalog.php). 

 

Nach § 52 Abs. 1 GKG ist der Streitwert nach der sich aus dem Antrag des Klägers für 

ihn ergebenden Bedeutung der Sache nach Ermessen zu bestimmen. Bei der Bestim-

mung des klägerischen Interesses hat sich das Gericht an der Empfehlung der Nr. 43.1 

des Streitwertkatalogs orientiert und einen Streitwert von 500 EUR pro Altkleidercontai-

ner angenommen (ebenso VG Dresden, Beschluss vom 17. März 2017 – 3 K 2279/15 –, 

juris Rn. 48; VG Mainz, Beschluss vom 20. Juni 2018 – 3 K 907/17.MZ –, juris Rn. 36). 

Besondere Gründe, von dieser Empfehlung abzuweichen, sind nicht ersichtlich. Insge-

samt ergibt sich damit ein Streitwert in Höhe von 3.500 EUR, weil vorliegend eine Son-

dernutzungserlaubnis für sieben Standorte streitgegenständlich war. Von einer Redukti-

on dieses Wertes aufgrund der Empfehlung in Nr. 1.4 des Streitwertkatalogs der Verwal-

tungsgerichtsbarkeit 2013, weil lediglich die Neubescheidung beantragt wurde, sieht das 

Gericht ab, da die Klägerin nichts Entsprechendes vorgetragen hat.  
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Rechtsmittelbelehrung 

 

Gegen diesen Beschluss kann Beschwerde eingelegt werden, wenn der Wert des Be-

schwerdegegenstandes 200,00 EUR übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zuge-

lassen hat. 

 

Die Beschwerde ist bei dem 

 

Verwaltungsgericht Wiesbaden 

Mainzer Straße 124 

65189 Wiesbaden 

 

schriftlich oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. In 

dem Verfahren über diese Beschwerde bedarf es nicht der Mitwirkung eines Be-

vollmächtigten. 

 

Die Beschwerde ist nur innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in 

der Hauptsache Rechtskraft erlangt hat oder das Verfahren sich anderweitig erledigt 

hat, zulässig. 

 

Dr. Göbel-Zimmermann                                      Dill                                     Reinhold 

 

 Beglaubigt: 
Wiesbaden, den 24.01.2023 
 
Burmeister 
Justizbeschäftigte 
 
 



7 K 506/19.WI Verkündet am 30.11.2022 
 
 Burmeister 
 Urkundsbeamtin der 
 Geschäftsstelle 

VERWALTUNGSGERICHT WIESBADEN 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

In dem Verwaltungsstreitverfahren  

 

Eurocycle GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer, 

Mergenthaler Allee 10-12, 65760 Eschborn, 

Klägerin, 

bevollmächtigt: 

Rechtsanwalt Dr. Eduard Penner, 

Friedrich-Ebert-Straße 105, 35039 Marburg, 

- Eurocycle ./. Wiesbaden - 

 

gegen 

 

Landeshauptstadt Wiesbaden,  

vertreten durch den Magistrat, - Rechtsamt -, 

Wilhelmstraße 32, 65183 Wiesbaden, 

- 3403 es - 

Beklagte, 

 

wegen Straßen- und Wegerecht (ohne Enteignungsrecht sowie Eisenbahn-, Klein-

bahn-, Bergbahn- und Wasserstraßenrecht) einschl. Sondernutzungsgebüh-

ren nach den Straßengesetzen 

gs3403
Textfeld
Rechtskräftig seit 28.02.2023gem. Frau Hans vom VG Wiesbaden, Geschäftsstelle 7. Kammer (Tel.: 0611 / 32613092) vom 22.03.2023
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hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden - 7. Kammer - durch  

 

den Vizepräsidenten des VG Dr. Göbel-Zimmermann, 

Vorsitzende Richterin am VG Fellinger, 

Richter Reinhold, 

ehrenamtliche Richterin Frau Reichel, 

ehrenamtliche Richterin Frau Fehr 

 

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 30. November 2022 für Recht erkannt: 

 

Der Bescheid vom 3. Dezember 2018 und der Widerspruchsbescheid vom 

18. Februar 2019 werden aufgehoben. Die Beklagte wird verpflichtet, den Antrag 

der Klägerin vom 29. August 2018 unter Beachtung der Rechtsauffassung des 

Gerichts neu zu bescheiden. 

 

Die Kosten des Verfahrens hat die Beklagte zu tragen. 

 

Die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren wird für notwendig er-

klärt. 

 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die 

Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des zu vollstrecken-

den Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit 

in derselben Höhe leistet. 

 

 

Tatbestand 

 

Die Klägerin, eine Unternehmerin auf dem Gebiet des Altkleider- und Schuhrecyclings, 

begehrt die Neubescheidung ihres Antrags auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis 

für die Aufstellung von Altkleidercontainern durch die Beklagte.  
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In einem vorangegangenen Verwaltungsstreitverfahren vor dem Verwaltungsgericht 

Wiesbaden (Az. 7 K 1214/16.WI) schlossen die Klägerin und die Beklagte in der mündli-

chen Verhandlung am 19. Juni 2018 einen Vergleich, in welchem sich die Beklagte ver-

pflichtete, der Klägerin zeitlich befristete Sondernutzungserlaubnisse für die Aufstellung 

von Altkleidercontainern an sieben näher bezeichneten Standorten im Stadtgebiet der 

Beklagten zu erteilen.   

 

Am 21. Juni 2018 beschloss die Stadtverordnetenversammlung der Beklagten ein 

„Standortkonzept für die Altkleidersammlung in der Landeshauptstadt Wiesbaden “Alles 

aus einer Hand““. Nach diesem Konzept soll die Sammlung von Altkleidern beginnend 

ab dem 1. Februar 2019 für einen Zeitraum von jeweils drei Jahren immer nur an einen 

karitativen oder gewerblichen Konzessionsträger vergeben werden. Die Sondernut-

zungserlaubnisse würden so gebündelt und eine „Sammlung aus einer Hand“ gewähr-

leistet. Das Konzept enthält eine Liste von 104 Standorten, an denen künftig insgesamt 

199 Altkleidercontainer aufgestellt werden sollen dürfen. Die sieben in dem gerichtlichen 

Vergleich der Beteiligten enthaltenen Standorte werden darin nicht als künftig mögliche 

Standorte für Altkleidercontainer aufgeführt. Wegen der weiteren Einzelheiten des 

Standortkonzepts wird auf Bl. 48 ff. der Behördenakte Bezug genommen. Mittlerweile 

wurde die Standortliste aktualisiert. Derzeit sind 103 Standorte darin enthalten, an de-

nen insgesamt 201 Altkleidercontainer aufgestellt werden dürfen.  

 

Am 3. Juli 2018 erteilte die Beklagte der Klägerin, dem zuvor geschlossenen gerichtli-

chen Vergleich entsprechend, eine für den Zeitraum vom 4. Juli 2018 bis zum 31. Janu-

ar 2019 befristete Sondernutzungserlaubnis für die Aufstellung von Altkleidercontainern 

an sieben näher bezeichneten Standtorten, jeweils unmittelbar neben dort befindlichen 

Altglascontainern. Dabei wurde der Klägerin unter anderem die Auflage erteilt, die Flä-

chen bis zum 31. Januar 2019 zu räumen und den früheren Zustand wiederherzustellen. 

In der Begründung des Bescheids führte die Beklagte diesbezüglich aus, die Auflage 

beziehe sich insbesondere auf den Vergleich vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden. 

Basierend auf dem Standortkonzept der Landeshauptstadt Wiesbaden beginne ab dem 
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1. Februar 2019 ein neuer Turnus. Die Fläche sei mit Ablauf der Genehmigung zu räu-

men, da die aufgelisteten Standorte nicht Bestandteil des neuen Konzepts seien.  

 

Mit Schreiben vom 29. August 2018 beantragte die Klägerin die Verlängerung der ihr am 

3. Juli 2018 erteilten Sondernutzungserlaubnis um zwei Jahre.  

 

Mit Schreiben der Beklagten vom 12. Oktober 2018 wurde die Klägerin zu der beabsich-

tigten Ablehnung des Verlängerungsantrags angehört. Die Sondernutzungserlaubnis sei 

mit der Auflage erteilt worden, die Standorte bis zum 31. Januar 2019 zu räumen. Nach-

fragen oder gar einen Widerspruch dazu habe es seitens der Klägerin nicht gegeben. 

Die Stadtverordnetenversammlung habe sich am 21. Juni 2018 dafür entschieden, die 

Standorte für Altkleidercontainer in einem Konzept zu regeln. Die sieben gelisteten 

Standorte seien nicht Teil des neuen Standortkonzepts.  

 

Mit Schreiben vom 24. Oktober 2018 widersprach die Klägerin der beabsichtigten Ab-

lehnung des Antrags. Zur Begründung führte sie aus, das Standortkonzept sei aufgrund 

eines mangelnden straßenrechtlichen Bezugs rechtswidrig.  

 

Mit Bescheid vom 3. Dezember 2018 lehnte die Beklagte den Antrag der Klägerin vom 

29. August 2018 auf Verlängerung der ihr am 3. Juli 2018 erteilten Sondernutzungser-

laubnis ab. Zur Begründung führte sie erneut aus, dass die Sondernutzungserlaubnis 

mit der Auflage erteilt worden sei, die Standorte bis zum 31. Januar 2019 zu räumen. 

Die sieben gelisteten Standorte seien auch nicht Teil des neuen von der Stadtverordne-

tenversammlung beschlossenen Standortkonzepts.  

 

Mit Schreiben vom 2. Januar 2019 erhob die Klägerin hiergegen Widerspruch. Zur Be-

gründung machte sie geltend, soweit der Ablehnungsbescheid mit der Befristung der 

vorherigen Sondernutzungserlaubnis begründet werde, verfange dies nicht, da nicht der 

ursprüngliche Antrag weiterverfolgt werde, sondern ausdrücklich ein Verlängerungsan-

trag, also ein neuer Sondernutzungsantrag, gestellt werde. Auch der Verweis auf das 

Standortkonzept sowie das damit verbundene „Alles-aus-einer-Hand-Prinzip“ trage die 
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Ablehnung nicht. Das Standortkonzept basiere ausschließlich auf straßenrechtsfremden 

Erwägungen. Einziger Erwägungsgrund sei hierbei eine abfallwirtschaftliche Bedarfs-

prognose. Dem Bedarfskriterium fehle aber der straßenrechtliche Bezug. Auch das „Al-

les-aus-einer-Hand-Prinzip“ stelle keine ordnungsgemäße straßenrechtliche Erwägung 

dar. Es solle lediglich die Überwachung erleichtern, da die Verwaltung sich nur mit ei-

nem Ansprechpartner auseinanderzusetzen habe und die regelmäßige Leerung und 

Reinigung der Standplätze so besser nachverfolgen könne. Selbst unabhängig davon, 

dass es sich bei der behaupteten Verringerung des Verwaltungsaufwandes weder for-

mal um einen straßenrechtlichen Belang handele, noch diese im Tatsächlichen über-

haupt plausibilisiert werde, sei diese Erwägung generell zur Rechtfertigung einer Grund-

rechtsverkürzung untauglich. Ein relevanter Mehraufwand aufgrund mehrerer Son-

dernutzungsinhaber sei bereits nicht ersichtlich. Unter dem Aspekt der Verwaltungsver-

einfachung im Bereich der Reinigungskontrolle und -durchsetzung sei ohnehin eine Ent-

koppelung von Sondernutzungserlaubnis und Reinigungspflicht das geeignetste Mittel. 

So könne die Reinigung der Standplätze von der Stadtreinigung durchgeführt und die 

hierfür anfallenden Kosten auf die Sondernutzungserlaubnisinhaber verteilt werden. 

 

Mit Widerspruchsbescheid vom 18. Februar 2019 wurde der Widerspruch der Klägerin 

zurückgewiesen. Zur Begründung wiederholte die Beklagte die Ausführungen aus dem 

Ausgangsbescheid vom 3. Dezember 2018.  

 

Bereits am 29. Januar 2019 erteilte die Beklagte einer vom DRK und dem Malteser 

Hilfsdienst gebildeten „Bietergemeinschaft“ eine bis zum 31. Januar 2022 befristete 

Sondernutzungserlaubnis zur Aufstellung von insgesamt 201 Altkleidercontainer im 

Stadtgebiet der Beklagten an 104 genau aufgelisteten Standorten [Bl. 143 Gerichtsakte]. 

Am 31. Januar 2022 erteilte die Beklagte an die „Bietergemeinschaft“ eine weitere bis 

zum 31. Januar 2025 befristete Sondernutzungserlaubnis zur Aufstellung von 201 Alt-

kleidercontainern [Bl. 169 Gerichtsakte]. Sondernutzungsgebühren werden von der „Bie-

tergemeinschaft“ nicht erhoben.  
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Am 20. März 2019 hat die Klägerin bei dem Verwaltungsgericht Wiesbaden Klage erho-

ben.  

 

Sie wiederholt zur Begründung im Wesentlichen ihr Vorbringen aus dem Widerspruchs-

verfahren und trägt ergänzend vor, die Rechtsprechung fordere zur Rechtfertigung eines 

„Alles-aus-einer-Hand-Prinzips“ dezidierte Überlegungen dazu, weshalb ein solches al-

ternativlos sein sollte und die mit ihm verfolgten Ziele nicht auch durch weniger ein-

schneidende Maßnahmen erreicht werden könnten. Die Beklagte diskutiere als alterna-

tive Lösungsvarianten aber nur ein „Alles-aus-einer-Hand-Prinzip“ durch den städtischen 

Entsorgungsbetrieb, was nach der Rechtsprechung rechtswidrig sei, oder ein Losverfah-

ren für jeden einzelnen Stellplatz, was ersichtlich impraktikabel sei. Es handele sich 

nicht um die ernsthafte Diskussion straßenrechtlich rechtmäßiger Modelle, sondern um 

bloße „Alibivarianten“. Die Entscheidung der Beklagten für das „Alles-aus-einer-Hand-

Prinzip“ beruhe daher auf einer defizitären Ermessensausübung. Die hierauf gestützte 

Ablehnungsentscheidung sei deshalb ermessensfehlerhaft und rechtswidrig.  

 

Soweit Übermöblierung als Rechtfertigung für das Standortkonzept angeführt werde, 

bleibe dies vage. Nachvollziehbare konkrete Erwägungen der Beklagten, warum aus 

stadtbildpflegerischen Gründen lediglich die festgesetzten Wertstoffinseln als Standorte 

für Altkleidercontainer infrage kämen und nicht auch andere Wertstoffinseln, seien im 

Konzept der Beklagten nicht enthalten. Dem Standortkonzept fehle eine Auseinander-

setzung mit der jeweiligen konkreten städtebaulichen Situation. 

 

An den tatsächlichen Verhältnissen habe sich durch die Aufstellung des Standort- und 

des „Alles-aus-einer-Hand“-Konzepts gar nichts verändert. Weiterhin seien nur karitative 

Sammler im Stadtgebiet der Beklagten mit Sondernutzungserlaubnissen ausgestattet 

und müssten zudem keine Sondernutzungsgebühren zahlen. Es handle sich auch um 

kein echtes „Alles-aus-einer-Hand-Prinzip“, da DRK und Malteser Hilfsdienst eigenstän-

dige Rechtspersönlichkeiten seien. Selbst wenn man unterstellte, dass diese als „eine 

Hand“ agierten, handele es sich um ein „Alles-aus-zwei-Händen-Prinzip“, da die übrigen 
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Wertstoffcontainer an den Wertstoffinseln (bspw. Altglas) nicht von den karitativen 

Sammlern bedient würden.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 

1. die Ablehnungsverfügung der Beklagten vom 3. Dezember 2018 in Gestalt 

des Widerspruchsbescheides vom 18. Februar 2019 aufzuheben und die Be-

klagte zu verpflichten, über den Antrag der Klägerin vom 29. August 2018 un-

ter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden, 

 

2. die Hinzuziehung des Bevollmächtigten im Vorverfahren für notwendig zu er-

klären.  

 

Die Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen.  

 

Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, die Klägerin habe keinen Anspruch auf 

Neubescheidung ihres Antrags, da die ergangenen Bescheide rechtmäßig seien. Ent-

gegen der Auffassung der Klägerin sei die ablehnende Entscheidung ermessensfehler-

frei ergangen. Soweit die Klägerin der Auffassung sei, das „Alles-aus-einer-Hand-

Konzept“ sowie das Standortkonzept der Beklagten seien rechtswidrig, weil sie nicht auf 

straßenrechtlich relevanten Erwägungen beruhten, sei dies unzutreffend.  

 

Entgegen der Auffassung der Klägerin beruhe das Standortkonzept nicht nur auf einer 

abfallwirtschaftlichen Bedarfsprognose. Vielmehr liege ihm unter anderem die Erwägung 

zugrunde, eine Übermöblierung des öffentlichen Straßenraums zu verhindern. Dabei 

komme es entgegen der Auffassung der Klägerin nicht darauf an, dass sich an den je-

weiligen nicht aufgenommenen Standorten mit bereits installierter Wertstoffinsel noch 

keine Altkleidercontainer befänden. Für die Beurteilung der zu Grunde liegenden Belan-

ge des Straßen- und Stadtbildes sei nämlich gerade nicht punktuell eine konkrete Wert-
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stoffinsel zu betrachten, sondern bereits dem Wortsinn des „Stadtbildes“ entsprechend 

auf das gesamte Stadtgebiet abzustellen. Dem stehe nicht entgegen, dass die Beklagte 

die Anzahl der Container von der Einwohnerzahl abhängig mache und damit auf den 

Bedarf abstelle. Unter dem Gesichtspunkt des Stadtbildes diene die vorgenommene 

Beschränkung auf eine gewisse Anzahl von Altkleidercontainern im Stadtgebiet primär 

dazu, den öffentlichen Straßenraum vor einer über das Notwendige hinausgehenden 

Bestückung mit Gegenständen, die außerhalb des Verkehrs stehen, zu bewahren. Da-

mit ziele das Standortkonzept auch unter Anknüpfung an den Bedarf vordergründig auf 

einen straßenrechtlichen Zweck. Ihm liege ausweislich seiner Begründung gerade das 

Bestreben zu Grunde, negative Auswirkungen auf das Stadtbild durch ungeordnetes 

oder übermäßiges Aufstellen von Altkleidercontainern einzudämmen. Darüber hinaus 

diene die Begrenzung auch dem Ausgleich zeitlich und örtlich gegenläufiger Interessen 

verschiedener Straßenbenutzer. Keineswegs verfolge die Begrenzung primär wettbe-

werbsbeschränkende und damit straßenrechtsfremde Zwecke. 

 

Ferner verkenne die Klägerin auch die dem „Alles-aus-einer-Hand-Konzept“ zu Grunde 

liegenden straßenrechtlichen Erwägungen. Keineswegs diene die gewählte Gestaltung 

lediglich der Verringerung des behördlichen Verwaltungsaufwands. Vielmehr begegne 

die Beklagte unter anderem effektiv der Gefahr der Verschmutzung als originär straßen-

bezogenem Aspekt. Dadurch komme die Beklagte also gerade ihrer Verpflichtung zur 

effektiven Durchsetzung und Sicherstellung der aufgeführten straßenrechtlichen Belan-

ge nach. Das Konzept sei auch verhältnismäßig. Es sei geeignet, legitime Zwecke zu 

verfolgen und auch erforderlich, da anderweitige Mittel, die die Klägerin weniger intensiv 

belasten würden, aber ebenso effektiv den Schutz straßenrechtlicher Belange sicher-

stellen könnten, nicht ersichtlich seien. Gerade im konkreten Fall der Klägerin hätten 

sich anderweitige Mittel, wie die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis unter Aufla-

gen, als wirkungslos und damit nicht gleich effektiv herausgestellt. Die der Klägerin auf-

grund des gerichtlichen Vergleichs erteilte Sondernutzungserlaubnis habe unter der Auf-

lage gestanden, die betreffenden Flächen mit Ablauf der Erlaubnis zum 31. Januar 2019 

zu räumen. Dieser Auflage sei die Klägerin nicht nachgekommen. Die Container seien 

nicht freiwillig mit Ablauf der Frist, sondern erst kurz vor der angedrohten zwangsweisen 
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Durchsetzung durch die Beklagte von der Klägerin beseitigt worden. Hiermit habe sich 

die Klägerin als unzuverlässig erwiesen. Die Klägerin habe selbst zu vertreten, dass 

unter Abwägung der straßenrechtlichen Belange mit den gewerblichen Interessen der 

Klägerin an einer Erteilung einer neuen, wie auch immer ausgestalteten Sondernut-

zungserlaubnis für einen neuen Turnus das überwiegende Interesse der Beklagten an 

der effektiven Durchsetzung straßenrechtlicher Belange, etwa dem Schutz vor Ver-

schmutzungsgefahr, entgegenstehe. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der 

Gerichtsakte des vorliegenden Verfahrens und der Verfahren 7 K 1214/16.WI und 7 K 

500/17.WI sowie der vorgelegten Behördenakten Bezug genommen, der vollumfänglich 

zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung und der Entscheidung gemacht worden 

ist. 

 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die Klage hat in vollem Umfang Erfolg.  

 

Sie ist als Verpflichtungsklage gemäß § 42 Abs. 1 Alt. 2 VwGO in der Form der Be-

scheidungsklage (§ 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO) statthaft und auch im Übrigen zulässig.  

 

Die Klage ist auch begründet. Der Bescheid vom 3. Dezember 2018 und der Wider-

spruchsbescheid vom 18. Februar 2019, mit dem die Beklagte den Antrag der Klägerin 

auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis abgelehnt hat, sind rechtswidrig und ver-

letzten die Klägerin in ihren Rechten. Die Klägerin hat einen Anspruch auf Neubeschei-

dung ihres Antrags vom 29. August 2018 unter Beachtung der Rechtsauffassung des 

Gerichts (§ 113 Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 Satz 2 VwGO).  
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Rechtsgrundlage für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen ist § 16 Abs. 1 

Satz 1 HStrG. Danach bedarf der Gebrauch der öffentlichen Straßen über den Gemein-

gebrauch hinaus (Sondernutzung) der Erlaubnis der Straßenbaubehörde. 

 

Durch das Aufstellen von Altkleidercontainern im öffentlichen Straßenraum werden öf-

fentliche Straßenflächen über den Gemeingebrauch hinaus benutzt (ganz herrschende 

Rspr., vgl. nur Hess. VGH, Urteil vom 11. Dezember 2018 – 5 A 1228/18 –, juris Rn. 23 

m.w.N.). Damit benötigt die Klägerin für die Aufstellung eine Sondernutzungserlaubnis 

nach § 16 Abs. 1 HStrG, was zwischen den Beteiligten auch unstreitig ist. 

 

Die Entscheidung über die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis ist keine gebundene, 

sondern eine Ermessensentscheidung. Als Ermessensentscheidung ist die Ablehnung 

der erstrebten Erlaubnis gemäß § 114 VwGO nur einer eingeschränkten richterlichen 

Überprüfung zugänglich. Das Gericht prüft insbesondere, ob die Behörde die gesetzli-

chen Grenzen eingehalten und ihr Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung ent-

sprechenden Weise gebraucht hat.  

 

Die Ablehnung des Antrags der Klägerin vom 29. August 2018 erweist sich als ermes-

sensfehlerhaft und damit als rechtswidrig. Es ist vorliegend bei der Bescheidung des 

Antrags der Klägerin durch die Beklagte ein Ermessensausfall gegeben (hierzu 1.). Zu-

dem erweist sich das der Ablehnung des Antrags zu Grunde liegende Konzept der Be-

klagten als rechtswidrig und damit als untaugliche Grundlage für die Ablehnung des An-

trags (hierzu 2). Dahinstehen kann, ob die Begrenzung der Anzahl der Container im 

Stadtgebiet der Beklagten und die Auswahl der konkreten Standorte rechtmäßig erfolgt 

ist (hierzu 3.). 

 

1. Bei der Bescheidung des Antrags der Klägerin auf die Erteilung einer Sondernut-

zungserlaubnis hat die Beklagte von ihrem Ermessen keinen Gebrauch gemacht, so-

dass ein Ermessensausfall vorliegt.  
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Zwar hat die Beklagte, was aus dem Ausgangs- und dem Widerspruchsbescheid er-

sichtlich wird, durchaus erkannt, dass sie eine Ermessensentscheidung zu treffen hatte. 

Beide Bescheide enthalten nämlich zutreffende Ausführungen dazu, dass die Erteilung 

von Sondernutzungserlaubnissen im pflichtgemäßen Ermessen der Behörde steht und 

dazu, an welchen Belangen sich die Ermessensausübung auszurichten hat. Gleichwohl 

hat die Beklagte in der Folge jedoch kein Ermessen ausgeübt. Denn die weiteren Aus-

führungen der Beklagten im Ausgangs- und im Widerspruchsbescheid beschränken sich 

darauf auszuführen, die Stadtverordnetenversammlung der Beklagten habe sich dafür 

entschieden, die Standorte für Altkleidercontainern im Stadtgebiet der Beklagten in ei-

nem Konzept zu regeln, die sieben Standorte, für die die Klägerin eine Sondernut-

zungserlaubnis zum Aufstellen von Altkleidercontainern begehre, seien in diesem Kon-

zept nicht enthalten und daher sei der Antrag abzulehnen.  

 

Die angefochtenen Bescheide enthalten jedoch keine Ausführungen dazu, warum im 

vorliegenden Fall hinsichtlich der sieben Standorte, für die die Klägerin die Erteilung ei-

ner Sondernutzugserlaubnis begehrt, keine Abweichung von dem Standortkonzept der 

Beklagten in Betracht kommt. Seitens der Beklagtenvertreter wurde in der mündlichen 

Verhandlung auf Nachfrage ausgeführt, dass in Ausnahmefällen Abweichungen von 

dem Konzept denkbar seien. Insofern liegt bereits nach Auffassung der Beklagten selbst 

kein Fall vor, in dem durch das Standortkonzept schon im Vorfeld der Bescheidung ein-

zelner Anträge eine bindende Entscheidung getroffen worden wäre. In atypischen Fällen 

muss die Behörde bei ihrer Ermessensentscheidung die Besonderheiten des konkreten 

Einzelfalls hinreichend berücksichtigen und dabei gegebenenfalls auch von ermessens-

lenkenden Verwaltungsvorschriften abweichen (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil 

vom 13. Mai 2019 – 11 A 2627/18 –, juris Rn. 33 f. m.w.N.). Demnach hätte sich die Be-

klagte bei der Bescheidung des Antrags der Klägerin mit der Möglichkeit der Abwei-

chung von dem Standortkonzept im vorliegenden Einzelfall auseinandersetzen müssen.  

 

Die Kammer ist auch nicht der Ansicht, dass es der Klägerin, wie der Beklagtenvertreter 

in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, aufgrund einer sie vermeintlich treffen-

den „Darlegungslast“ oblegen hätte, von sich aus besondere Umstände vorzutragen, die 
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eine Abweichung von dem Standortkonzept begründen hätten können. Denn zum einen 

hat die Behörde gemäß § 24 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG den Sachverhalt von Amts wegen 

zu ermitteln und gemäß § 24 Abs. 2 HVwVfG alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch 

die für die Beteiligten günstigen Umstände (von sich aus) zu berücksichtigen. Zum an-

deren lagen hier Umständen vor, die zumindest eine Auseinandersetzung mit der Frage, 

ob eine Ausnahme von dem Standortkonzept gemacht werden könnte, nahelegten. Mit 

Bescheid vom 3. Juli 2018 hatte die Beklagte, dem von ihr abgeschlossenen gerichtli-

chen Vergleich vom 19. Juni 2018 entsprechend, der Klägerin eine befristete Son-

dernutzungserlaubnis für die Aufstellung von Altkleidercontainern an den auch hier 

streitgegenständlichen sieben Standorten erteilt. Ersichtlich ging die Beklagte damit also 

davon aus, dass es sich um geeignete Standorte für das Aufstellen von Altkleidercontai-

nern handelte. Zudem waren auch schon vor Inkrafttreten des Standortkonzepts und 

während der Geltungsdauer der befristeten Sondernutzungserlaubnis der Klägerin im 

Stadtgebiet der Beklagten, wie sich aus dem Standortkonzept selbst ergibt, 199 Altklei-

dercontainer von karitativen Sammlern aufgestellt, also dieselbe Anzahl, die später in 

dem Standortkonzept festgelegt wurde. Die sieben Standorte kamen zu dieser Anzahl 

noch hinzu. Vor diesem Hintergrund wäre es von der Beklagten im Rahmen einer ord-

nungsgemäßen Ermessensausübung zu erwarten gewesen, dass sie sich mit der Mög-

lichkeit einer Abweichung von dem Standortkonzept durch Zulassung der sieben zusätz-

lichen Standorte beschäftigt. Indem sie dies nicht tat, sondern ohne jeglichen Ausfüh-

rungen zum Einzelfall schlicht auf das Standortkonzept verwies, übte sie ihr Ermessen 

nicht aus.  

 

Aufgrund des Vorliegens eines Ermessensausfalls bei der Bescheidung kam ein Nach-

schieben von Gründen i.S.v. § 114 Satz 2 VwGO nicht in Betracht, weil eine Ergänzung 

von Ermessenserwägungen schon begriffsnotwendig voraussetzt, dass es bereits zu 

einer Ermessensausübung gekommen ist. Im Übrigen hat die Beklagte auch im gericht-

lichen Verfahren lediglich Ausführungen gemacht, die sich auf die Rechtmäßigkeit des 

Standortkonzepts bezogen und sinngemäß geltend gemacht, dass dieses der die Ertei-

lung einer Sondernutzungserlaubnis ablehnenden Entscheidung hätte zu Grunde gelegt 
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werden dürfen. Eine Auseinandersetzung mit der Frage, ob eine Abweichung von dem 

Konzept in Betracht kommt, gab es seitens der Beklagten jedoch bis zuletzt nicht.  

 

2. Das Standortkonzept für die Altkleidersammlung in der Landeshauptstadt Wiesbaden 

„Alles-aus-einer-Hand“ ist rechtswidrig und stellt daher keine tragfähige Grundlage für 

eine rechtmäßige Ermessensausübung dar.  

 

Entsprechend dem Zweck des § 16 HStrG hat sich die behördliche Ermessensaus-

übung an Gründen zu orientieren, die einen sachlichen Bezug zur Straße haben. Zu 

diesen Gründen können insbesondere ein einwandfreier Straßenzustand (Schutz des 

Straßengrunds und des Zubehörs), die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, der 

Ausgleich zeitlich und örtlich gegenläufiger Interessen verschiedener Straßenbenutzer 

und Straßenanlieger (etwa Schutz vor Abgasen, Lärm oder sonstigen Störungen) oder 

Belange des Straßen- und Stadtbilds, das heißt baugestalterische oder städtebauliche 

Vorstellungen mit Bezug zur Straße (Vermeidung einer „Übermöblierung“ des öffentli-

chen Straßenraums, Schutz eines bestimmten Straßen- oder Platzbilds und Ähnliches) 

zählen (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 13. Mai 2019 – 11 A 2627/18 –, juris  

Rn. 29 m.w.N.).  

 

Ob die Sondernutzung durch einen Altkleidersammelcontainer eines gemeinnützigen 

oder gewerblichen Aufstellers geschieht, ist straßenrechtlich ohne Belang. Das Son-

dernutzungsrecht ist im Grundsatz wirtschafts- und wettbewerbsneutral. Straßenrecht-

lich zu beanstanden sind etwa rein subjektive oder geschäftsbezogene Merkmale (vgl. 

OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 13. Mai 2019 – 11 A 2627/18 –, juris Rn. 31 

m.w.N.). 

 

Die Kommune darf ihr Ermessen zur Bewirkung einer gleichmäßigen Handhabung 

durch die Straßenbaubehörde auch generell ausüben, etwa durch den Erlass ermes-

senslenkender Verwaltungsvorschriften (Ermessensrichtlinien). Hierdurch bewirkt sie 

eine Selbstbindung, die im Grundsatz von der gesetzlichen Ermessensermächtigung 
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zugelassen wird (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 13. Mai 2019 – 11 A 

2627/18 –, juris Rn. 33 f. m.w.N.). 

 

Das „Standortkonzept für die Altkleidersammlung in der Landeshauptstadt Wiesbaden 

“Alles aus einer Hand““ stellt eine solche ermessenslenkende Verwaltungsvorschrift dar, 

an der – sofern besondere Umständen des Einzelfalls dennoch ausreichend Beachtung 

finden (vgl. oben) – grundsätzlich die Ermessensausübung ausgerichtet werden kann. 

Jedoch erweist sich das Standortkonzept der Beklagten jedenfalls insoweit als rechts-

widrig und damit als Grundlage für eine ordnungsgemäße Ermessensausübung untaug-

lich, als darin ein „Alles-aus-einer-Hand-Prinzip“ festgeschrieben wird.  

 

Die Entscheidung der Beklagten, Standplätze für Altkleidercontainer auf öffentlichen 

Straßen für einen Zeitraum für jeweils drei Jahre nur noch an einen Erlaubnisnehmer zu 

vergeben, ist ermessensfehlerhaft.  

 

Dabei kann vorliegend dahinstehen, ob sich die von der Beklagten in ihrem Standort-

konzept vorgesehene Praxis das Sammeln von Altkleidern mittels Containern, die sich 

nach dem Standortkonzept mehrheitlich an Wertstoffinseln befinden, nur einem Erlaub-

nisnehmer je dreijährigen Turnus zu gestatten, überhaupt als eine Sammlung „aus einer 

Hand“ darstellt oder ob dies bereits nicht der Fall ist, weil nicht die Wartung ganzer 

Wertstoffinseln einschließlich der Entsorgung aller dort anfallenden Abfallfraktionen 

(beispielsweise auch Altglas) in „eine Hand“ gegeben wird (vgl. hierzu OVG Nordrhein-

Westfalen, Urteil vom 28. Mai 2021 – 11 A 390/19 –, juris Rn. 65 ff. m.w.N.). Dahinste-

hen kann weiterhin, ob die Beklagte das in dem Standortkonzept festgeschriebene „Al-

les-aus-einer-Hand-Prinzip“ überhaupt praktiziert. Die Kammer hat insoweit Zweifel, ob 

die derzeitige Praxis der Beklagten, zwei karitativen Sammlern, die die Wartung ihrer 

Container teilweise noch an Dritte delegiert haben, zu gestatten, durch die Benennung 

eines gemeinsamen Ansprechpartners als „Bietergemeinschaft“ aufzutreten und dieser 

die Sondernutzungserlaubnis zu erteilen, noch als Sammlung „aus einer Hand“ be-

zeichnet werden kann.  
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Für die Entscheidung der Beklagten, die Aufstellung von Altkleidercontainern „in eine 

Hand“ zu geben, fehlt es jedenfalls an einem sachlichen Bezug zur Straße.  

 

Soweit die Beklagte sich darauf beruft, dass durch die Einführung eines „Alles-aus-

einer-Hand-Prinzips“ eine Verringerung des Verwaltungsaufwands, der für die Überwa-

chung der Altkleidersammlung notwendig ist, erreicht werden könne, handelt es sich 

nicht um ein zulässiges straßenrechtliches Argument. Ein sachlicher Bezug des Verwal-

tungsaufwands zur Straße besteht nicht (vgl. VG Leipzig, Urteil vom 14. März 2018 – 1 

K 1588/16 –, juris Rn. 100 f.).  

 

Auch soweit die Beklagte geltend macht, zumindest mittelbar diene das „Alles-aus-

einer-Hand-Prinzip“, bei dessen Geltung es nur einen Ansprechpartner bezüglich Alt-

kleidercontainern im Stadtgebiet der Beklagten gebe, auch der Sicherheit und Leichtig-

keit des Verkehrs, weil die Verwaltung der Gefahr der Verschmutzung von Wertstoffin-

seln so effektiver begegnen könne, überzeugt dies das Gericht nicht (vgl. auch OVG 

Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 28. Mai 2021 – 11 A 390/19 –, juris Rn. 68). Die durch 

das „Alles-aus-einer-Hand-Prinzip“ erreichbare Verringerung des Verwaltungsaufwands 

dürfte sich in sehr engen Grenzen halten. Würde mehreren Erlaubnisnehmern das Auf-

stellen von Altkleidercontainern an näher bezeichneten Standorten im Stadtgebiet der 

Beklagten gestattet, so müsste einmalig je Turnus eine Zuordnung der aufgestellten Alt-

kleidercontainer zu den jeweiligen Sammlern erfolgen und je Sammler eine Telefon-

nummer hinterlegt werden, die erforderlichenfalls, beispielsweise im Falle der Ver-

schmutzung einer Wertstoffinsel durch ungeordnete Ablage von Altkleidern, angerufen 

werden müsste. Der damit verbundene Mehraufwand im Vergleich zu einem „Alles-aus-

einer-Hand-Konzept“ dürfte zu vernachlässigen sein. Es leuchtet daher nicht ein, dass 

hierdurch ein nennenswerter positiver Effekt für die Bekämpfung von Verschmutzungen 

an Wertstoffinseln und damit zusammenhängend für die Sicherheit und Leichtigkeit des 

Verkehrs erreicht werden könnte.  

 

Im Übrigen mangelt es dem Konzept der Beklagten auch an einer Auseinandersetzung 

mit Alternativen, die das von der Beklagten angestrebte Ziel der Sicherstellung der Sau-



- 16 - 
 
 

 7 K 506/19.WI  

berkeit der Sammelplätze zu erreichen geeignet sein könnte, wie etwa eine regelmäßige 

Reinigung der Sammelstellen und die Deckung der hierfür anfallenden Kosten über 

Sondernutzungsgebühren. Eine tragfähige Begründung, warum stattdessen die Einfüh-

rung eines „Alles-aus-einer-Hand-Prinzips“ das am besten geeignete Mittel hierfür sein 

soll, fehlt.  

 

Die mangels sachlichen Bezugs zur Straße gegebene Rechtswidrigkeit der Festschrei-

bung eines „Alles-aus-einer-Hand-Konzepts“ durch die Beklagte führt zur Rechtswidrig-

keit des gesamten „Standortkonzepts für die Altkleidersammlung in der Landeshaupt-

stadt Wiesbaden “Alles aus einer Hand““, ohne dass es dabei noch entscheidungser-

heblich darauf ankommt, ob das Standortkonzept im engeren Sinne, also die Festlegung 

einer Anzahl von Altkleidercontainern und ihrer Standorte, rechtmäßig ist. Denn beide 

Aspekte – „Alles-aus-einer-Hand-Prinzip“ und Standortfestlegung – sind in dem Konzept 

zu einer Einheit verbunden und lassen sich nicht derart voneinander trennen, dass bei 

Rechtswidrigkeit eines der beiden Gesichtspunkte, der jeweils andere das Konzept noch 

für sich tragend ermessensfehlerfrei begründen könnte. Für diese Einschätzung spricht 

bereits der Titel „Standortkonzept für die Altkleidersammlung in der Landeshauptstadt 

Wiesbaden “Alles aus einer Hand““, der beide Aspekte miteinander vermischt. Auch in-

haltlich ist in dem Konzept eine Trennung der beiden Gesichtspunkte voneinander nicht 

angelegt. Schließlich wurde seitens der Beklagtenvertreter ausdrücklich ausgeführt, 

dass das „Alles-aus-einer-Hand-Konzept“ und die Anzahl der Standorte zusammenhin-

gen.   

 

Aufgrund der Rechtswidrigkeit der Entscheidung für ein Alles-aus-einer-Hand-Prinzip 

folgt mithin die Rechtswidrigkeit des „Standortkonzept für die Altkleidersammlung in der 

Landeshauptstadt Wiesbaden “Alles aus einer Hand““ insgesamt. Dieses schied damit, 

unabhängig davon, dass vorliegend ein Ermessensausfall gegeben war (vgl. hierzu 1.), 

als Grundlage für eine ermessensfehlerfreie Entscheidung über den Antrag der Klägerin 

auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis aus.  
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3. Dahinstehen kann im vorliegenden Fall, ob die Begrenzung der Anzahl der im Stadt-

gebiet maximal aufzustellenden Altkleidercontainer und die Festlegung der für die Auf-

stellung vorgesehenen Standorte in dem Standortkonzept der Beklagten rechtmäßig 

erfolgt ist. Das Gericht neigt diesbezüglich der Auffassung zu, dass gegen die Begren-

zung von Standorten und die Festlegung der dort maximal aufzustellenden Altkleider-

container im Grundsatz nichts zu erinnern ist, wenn dies mit Argumenten, die einen hin-

reichenden sachlichen Bezug zur Straße haben – hierzu kann auch eine zu befürchten-

de „Übermöblierung“ des öffentlichen Straßenraums zählen (s.o.) –, begründet wird. 

Dabei wird von der das Standortkonzept beschließenden Gemeinde im Regelfall auch 

nicht zu erwarten sein, dass sie jeden einzelnen durch die Festlegung zugleich ausge-

schlossenen potenziellen Standort für Altkleidercontainer in den Blick nimmt oder für 

jeden dieser Standorte aufgrund einer individuellen Prüfung einzelfallbezogene Ausfüh-

rungen hinsichtlich des Vorliegens einer „Übermöblierung“ macht (so auch OVG Nord-

rhein-Westfalen, Urteil vom 28. Mai 2021 – 11 A 390/19 –, juris Rn. 72 ff.). Solche An-

forderungen wären gerade von größeren Gemeinden mit sehr vielen Containerstandor-

ten kaum zu erfüllen. Kein zulässiges Argument für die Beschränkung der Anzahl der 

Altkleidercontainer im Gemeindegebiet stellt hingegen der Bedarf an solchen dar, weil 

dieser keinen sachlichen Bezug zur Straße aufweist (vgl. OVG Saarland, Urteil vom 3. 

Februar 2021 – 1 A 198/20 –, juris Rn. 58). Es handelt sich hierbei vielmehr um einen 

allein abfallrechtlichen bzw. entsorgungswirtschaftlichen Gesichtspunkt (vgl. VG 

Schleswig, Urteil vom 26. Januar 2021 – 3 A 125/19 –, unveröffentlicht, Blatt 7 des Ur-

teilsabdrucks, Bl. 91 der Gerichtsakte). 

 

Im Ergebnis waren die rechtswidrigen Bescheide der Beklagten vom 3. Dezember 2018 

und vom 18. Februar 2019 aufzuheben (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO) und die Beklagte 

antragsgemäß zur Neubescheidung unter Beachtung der Rechtsauffassung des Ge-

richts zu verpflichten (§ 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO). 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO, da die Beklagte unterlegen ist. 
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Die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren war für 

notwendig zu erklären (§ 162 Abs. 2 Satz 2 VwGO). Angesichts der Komplexität des 

Streitstoffs erweist sich die Beauftragung eines Bevollmächtigten auch schon im Vorver-

fahren durch die Klägerin keineswegs als überflüssig, sondern vielmehr als nachvoll-

ziehbar und zweckmäßig.  

 

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 Abs. 1 VwGO i.V.m. 

§ 708 Nr. 11, § 711 ZPO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 
Gegen dieses Urteil kann innerhalb eines Monats nach Zustellung die Zulassung der 
Berufung beantragt werden. Über die Zulassung der Berufung entscheidet der Hessi-
sche Verwaltungsgerichtshof. 
 
Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-

weist, 
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 
4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesver-

waltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-
des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung 
beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel gel-
tend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 
Der Antrag ist schriftlich zu stellen und muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Der 
Antrag ist bei dem 

Verwaltungsgericht Wiesbaden 
Mainzer Straße 124 
65189 Wiesbaden 

zu stellen. 
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Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils sind die Gründe darzulegen, 
aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit 
der Stellung des Antrags auf Zulassung der Berufung erfolgt, beim 
 

Hessischen Verwaltungsgerichtshof  
Goethestraße 41 + 43 
34119 Kassel 

einzureichen. 
 
Vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof besteht Vertretungszwang (§ 67 Abs. 4 
VwGO). Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Hessi-
schen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. 
 

Dr. Göbel-Zimmermann                                    Fellinger                          Reinhold 

 

 Beglaubigt: 
Wiesbaden, den 24.01.2023 
 
Burmeister 
Justizbeschäftigte 
 
 




